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A. Prüfungsauftrag 

 
 
Die Geschäftsführung der Fairventures Digital GmbH, Stuttgart, hat uns mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buch-
führung beauftragt.  
 
Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 5 beigefügten Allgemei-
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. 
Januar 2017. 
 
Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft. 
 
Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten 
Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es 
zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder 
auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin. 
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Zu dem Jahresabschluss haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Fairventures Digital GmbH, Stuttgart 
 
Prüfungsurteil 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Fairventures Digital GmbH, Stuttgart 3 bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden 3 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleich-
terung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt >Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses< unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-
teil zum Jahresabschluss zu dienen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung 
für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig  
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bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen 3 beabsichtigten oder unbeabsichtigten 3 falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen 3 beabsichtigten oder unbeabsichtigten 3 falschen Darstellungen 
ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-
ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
" identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 3 beabsichtigter oder unbeabsichtig-

ter 3 falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-

richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-

vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können; 

" gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-

ser Systeme der Gesellschaft abzugeben; 

" beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  
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" ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 

im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 

der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-

merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

" beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für 

Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-

telt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.< 
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C. Grundsätzliche Feststellungen 
 
 
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

 
Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Ent-
wicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss halten wir für zutreffend. 
 
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 
 
Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein Start-Up-Unternehmen, welches 2021 gegründet 
wurde und sich im Aufbau befindet. Ab dem Geschäftsjahr 2022 ist die Gesellschaft operativ 
tätig. 
 
Die Finanzierung erfolgte im Geschäftsjahr 2022 größtenteils über Wandeldarlehen sowie ty-
pisch und atypisch stille Beteiligungen. 
 
Größere Umsätze wurden im Geschäftsjahr 2022 noch nicht erzielt. 
 
Es ergaben sich Anlaufverluste, woraus ein Jahresfehlbetrag 2022 von EUR 974.727,41 resul-
tierte. 
 
Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft 
 
Auch im Geschäftsjahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit einem negativen Jahresergebnis. 
 
Die langfristigen Perspektiven werden jedoch als positiv eingeschätzt. Die Geschäftsführung 
geht davon aus, dass ab dem Geschäftsjahr 2026 der break-even erreicht werden wird.  
 
Zum Prüfungszeitpunkt verfügt die Gesellschaft über ausreichend liquide Mittel. 
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Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen 
 
Durch den im Geschäftsjahr 2022 erwirtschafteten Verlust ist die Hälfte des Stammkapitals zum 
31. Dezember 2022 aufgezehrt. Wir haben auf die insoweit bestehende Informationsverpflich-
tung der Geschäftsführung an die Gesellschafter hingewiesen (§ 49 Abs. 3 GmbHG). 
 
In Erfüllung unserer Berichtspflicht i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über Tatsachen, die den 
Bestand des geprüften Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträch-
tigen könnten, weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft zum Bilanzstichtag bilanziell über-
schuldet ist. 
 
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die im Jahr 2022 gewährten Wandeldarlehen von 
insgesamt EUR 900.000,00 und die typisch stillen Beteiligungen von insgesamt EUR 150.000,00 
Rangrücktrittsvereinbarungen mit qualifiziertem Rangrücktritt abgegeben wurden. Eine Über-
schuldung i. S. d. § 19 Abs. 2 InsO liegt insoweit nicht vor. 

 
Zur Stärkung der Eigenkapital-Basis wurden im Juli 2023 die gewährten Wandeldarlehen zzgl. 
aufgelaufener Zinsen von insgesamt EUR 958.625,01 in Eigenkapital umgewandelt. Ferner ha-
ben die neuen Gesellschafter im Juli 2023 Zuzahlungen von insgesamt EUR 299.620,66 in die 
Kapitalrücklage geleistet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich dadurch 
deutlich verringert.  
 
Die langfristigen Ertragsperspektiven werden als positiv beurteilt. 
 
Entsprechend ist die Geschäftsführung bei Aufstellung des Jahresabschlusses von der Unter-
nehmensfortführung ausgegangen.  
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D. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse 

 

 

I. Wirtschaftliche Grundlagen 

 
Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen und ein digitaler 
Marktplatz sowie die Entwicklung, die Herstellung, Betrieb und der Vertrieb von Software und 
Hardware Komponenten oder ganzen Systemen für Organisationen, welche die Wiederauffors-
tung, CO2 Kompensation, den Umweltschutz und damit verbundene Aufgaben zum Gegenstand 
haben.  
 
II. Ertragslage 

 
Die Umsatzerlöse betreffen Einnahmen aus einem längerfristigen Sponsoring- und Entwick-
lungsförderungsvertrag zur Förderung von Pflanzungen und Aufforstungsprojekten in Uganda 
und Indonesien.  
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen externe Dienstleistungen 
und Reisekosten. 
 
III. Vermögens- und Finanzlage 

 
Die Beteiligung in der Sonderform einer atypisch stillen Beteiligung von EUR 400.000,00 wird im 
Eigenkapital ausgewiesen, da sie die erweiterten Anforderungen (qualifizierter Rangrücktritt, 
Verlustübernahme bis zur vollen Höhe und Erfolgsabhängigkeit der Vergütung) erfüllt. Der an-
teilig auf das Jahr 2022 entfallende übernommene Verlust von TEUR 19 ist dem Verrechnungs-
konto belastet und mit der Einlage verrechnet worden. 
 
In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Wandeldarlehen von EUR 900.000,00 zzgl. auf das Ge-
schäftsjahr 2022 entfallende Zinsen von EUR 33.000,00 enthalten. Die Wandeldarlehen wurden 
im Geschäftsjahr 2023 im Zuge einer Kapitalerhöhung in Eigenkapital umgewandelt 
 
Ferner werden hierunter 3 typisch stille Beteiligungen mit Einlagen von insgesamt EUR 
150.000,00 ausgewiesen.  
 
 
Auf eine weitergehende Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde verzichtet, da sich die 
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unmittelbar aus dem Jahresabschluss ergibt. 
 

 

E. Prüfungsdurchführung 

 
 
I. Gegenstand der Prüfung 
 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den 
Jahresabschluss 3 bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - auf die Einhaltung 
der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags geprüft. 
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Die maßgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses wa-
ren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die 
Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags. 
 
 
II. Art und Umfang der Prüfung 

 
Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. 
 
Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder 
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 
 
Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer 
Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Um-
felds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer 
Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozess- und Datenanalysen, die wir mit dem 
Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die 
Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können. 
 
Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitäts-
beurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, 
des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindivi-
duellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der 
Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern fest-
gelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet 
und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben und Einzelfallprü-
fungen getroffen. 
 
Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 
 

- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung und der wesentlichen  
 rechnungslegungsbezogenen Geschäftsprozesse 
 
- Ausweis und Bewertung stille Beteiligungen und Wandeldarlehen einschl. Zinsen 
 

Weiterhin haben wir u.a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen: 
 

- für Bankguthaben wurden Bestätigungen der  
 Kreditinstitute eingeholt 
 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Die gesetzlichen 
Vertreter haben uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchfüh-
rung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt. 
  





Anlage 1

EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR TEUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25,0

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Verlustvortrag -937,93 0,0

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 37.265,86 0,0 III. Jahresfehlbetrag -974.727,41 -0,9

II. Sachanlagen -975.665,34 -0,9

Andere Anlagen, Betriebs- und davon nicht durch Eigenkapital gedeckt 569.290,70 -406.374,64 0,0 -0,9

Geschäftsausstattung 40.483,64 0,0

IV. Einlagen atypisch stille Gesellschafter 381.374,64 0,0

77.749,50 0,0

0,00 24,1

B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen

I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände  Sonstige Rückstellungen 27.196,00 0,1

Sonstige Vermögensgegenstände 18.687,71 0,1 C. Verbindlichkeiten

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 61.498,94 0,0

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 504.225,69 24,1

522.913,40 24,2 - davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 61.498,94

Vj. EUR 0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.615,49 0,0

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 900,00 0,0

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 569.290,70 0,0 - davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 900,00

Vj. EUR 0,00

3. Sonstige Verbindlichkeiten 1.099.405,00 1.161.803,94 0,0 0,0

- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 949.405,00

Vj. EUR 0,00

- davon aus Steuern EUR 8.887,59

Vj. EUR 0,00

- davon nachrangig EUR 1.050.000,00

Vj. EUR 0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten 16.569,15 0,0

1.205.569,09 24,2 1.205.569,09 24,2

Stuttgart, den 08. Januar 2024

&.............................................. &..............................................

Johannes Schwegler Dr. Stefan Ferber

Sitz der Fairventures Digital GmbH ist Stuttgart. 

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 782079 im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen.

der

Stuttgart

A k t i v a P a s s i v a

VorjahrVorjahr

B i l a n z

Fairventures Digital GmbH

zum 31. Dezember 2022

Elektronische Kopie



EUR EUR TEUR TEUR

1. Umsatzerlöse 203.829,85 0,0

2. Sonstige betriebliche Erträge 12.384,51 0,0

216.214,36 0,0

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 53.989,55 0,0

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 379.708,68 0,0

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 165.912,70 545.621,38 0,0 0,0

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.799,79 0,0

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 562.352,26 0,9

-959.548,62 -0,9

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33.804,15 0,0
 

8. Ergebnis nach Steuern -993.352,77 -0,9

9. Erträge aus Verlustübernahme 18.625,36 0,0

10. Jahresfehlbetrag -974.727,41 -0,9

 

Stuttgart, den 08. Januar 2024

&.............................................. &..............................................

Johannes Schwegler Dr. Stefan Ferber

Stuttgart

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Vorjahr

A
n
la

g
e
 2

Gewinn- und Verlustrechnung

der

Fairventures Digital GmbH

Elektronische Kopie
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BESTÄTIGUNGSVERMERK 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Fairventures Digital GmbH, Stuttgart  
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Fairventures Digital GmbH, Stuttgart 3 bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der 
Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt >Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses< unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der 
Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen 3 beabsichtigten oder unbeabsichtigten 3 falschen 
Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen 3 beabsichtigten oder unbeabsichtigten 3 falschen Darstellungen 
ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
" identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 3 beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter 3 falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

" gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben; 

" beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 
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Rechtliche Verhältnisse im Geschäftsjahr 2022 

 

der 

 

Fairventures Digital GmbH 

Stuttgart 

 

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

 

Die Fairventures Digital GmbH mit Sitz in Stuttgart ist im Handelsregister des Amtsgerichts 

Stuttgart unter HRB 782079 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom  

21. Dezember 2023 lag vor. 

 

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 08. November 2021. Er wurde am 16. August 2023 neu 

gefasst. 

 

Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen und ein 
digitaler Marktplatz sowie die Entwicklung, die Herstellung, Betrieb und der Vertrieb von 
Software und Hardware Komponenten oder ganzen Systemen für Organisationen, welche die 
Wiederaufforstung, CO2 Kompensation, den Umweltschutz und damit verbundene Aufgaben 
zum Gegenstand haben.  
 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. 

 

Die Anteile werden gehalten von: 

 Stand am 
31.12.2022 

   Stand am 
31.12.2021 

  

 EUR  %  EUR  % 

        
        
Herr Johannes Schwegler, Korb 5.000,00  20,0  6.250,00  25,0 
Herr Dr. Stefan Ferber, Asperg 5.000,00  20,0  6.250,00  25,0 
Herr Thomas Vitek, Hradec (Tschechien) 5.000,00  20,0  6.250,00  25,0 
Fairventures Worldwide FVW gGmbH, Stuttgart 3.750,00  15,0  5.000,00  20,0 
Herr Robert Bürmann, München 1.250,00  5,0  1.250,00  5,0 
Fairventures MAB Digital Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, Stuttgart 5.000,00  20,0 

 
0,00  0,0 

        
 25.000,00  100,0  25.000,00  100,0 
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Geschäftsführer der Gesellschaft sind: 

 

 

Herr Johannes Schwegler, Korb  

 

Herr Dr. Stefan Ferber, Asperg   - ab 01. Juli 2022 - 

 

Beide Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreit. 

 

Prokuristen der Gesellschaft sind: 

 

 Herr Maximilian Schuhmann, Neidingen  - ab 01. August 2022 bis 30. April 2023 - 

 

Herr Christoph Salzer, Stuttgart             - ab 01. September 2023 -       

 

Beiden Prokuristen war bzw. ist Einzelprokura erteilt.  
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2. Wichtige Verträge  

 

a) 5 Darlehensverträge (Wandeldarlehen) im Nominalbetrag von insgesamt EUR 900.000,00. 

Die Darlehen wurden mit 5,00 % p.a. verzinst und hatten eine ursprüngliche Laufzeit bis 

zum 31. Dezember 2022. Es wurden qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarungen erklärt. Die 

Laufzeit wurde am 20. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Im Geschäftsjahr 

2023 wurden die Darlehen umgewandelt und neue Anteile am Stammkapital der 

Gesellschaft erworben.  

 

b) Eine atypisch stille Beteiligung mit einem Gesamtbetrag von EUR 400.000,00 und Laufzeit 

bis zum 31. Dezember 2032. Der atypisch stille Gesellschafter ist am Gewinn und am Verlust 

beteiligt und erhält einen Anteil von 1,00 % p. a. je EUR 160.000,00 Einlage. Es wurde eine 

qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung erklärt.  

 

c) Drei typisch stille Beteiligungen mit Einlagen von jeweils EUR 300.000,00, insgesamt EUR 

900.000,00. Davon waren zum 31. Dezember 2022 EUR 150.000,00 eingezahlt. Es wurden 

qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarungen erklärt. Die typisch stillen Gesellschafter erhalten 

eine Verzinsung von 1,00 % p. a. ihrer Einlage. Darüber hinaus haben sie Anspruch auf 

einen Gewinnanteil von 13,87 % p. a. des Gewinns, höchstens aber in Höhe von 2 % ihrer 

Einlage. Die stillen Gesellschafter sind nicht am Verlust beteiligt.  

 

Die Verträge haben Laufzeiten bis zum 30. März 2030. 

 

 

3. Steuerliche Verhältnisse 

 

Die Veranlagungen zur Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer sind bis einschließlich 

Veranlagungszeitraum 2021 durchgeführt. 

 






